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187. Verordnung: Neuerliche Abänderung der Dampfkesselverordnung
188. Kundmachung: Geltungsbereich des Protokolls vom 11. Dezember 1946 sowie der durch

dieses Protokoll abgeänderten Abkommen, Übereinkommen und Protokolle
betreffend die Suchtgifte

189. Kundmachung: Ausdehnung des Geltungsbereiches des Protokolls, betreffend die Einbeziehung
von Suchtgiften in die internationale Kontrolle, welche nicht in den Bereich
des Übereinkommens zur Beschränkung der Herstellung und Regelung der
Verteilung von Suchtgiften fallen

190. Kundmachung: Ausdehnung des Geltungsbereiches des Übereinkommens über das auf Unter-
haltsverpflichtungen gegenüber Kindern anzuwendende Recht auf das gesamte
Hoheitsgebiet der Französischen Republik

1 9 1 . Kundmachung: Aufnahme weiterer Staaten in die Organisation der Vereinten Nationen
192. Notenwechsel zwischen der Österreichischen Bundesregierung einerseits und der Regierung

des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland sowie
der Regierung Neuseelands andererseits betreffend den Commonwealth
Kriegsfriedhof in Klagenfurt

1 8 7 . Verordnung des Bundesministeriums
für Bauten und Technik und des Bundes-
ministeriums für Finanzen vom 18. Mai 1967,
mit der die Dampfkesselverordnung neuer-

lich abgeändert wird

Auf Grund des Art. 48 des Verwaltungs-
entlastungsgesetzes, BGBl. Nr. 277/1925, in der
Fassung des § 2 des Bundesgesetzes, BGBl. Nr. 55/
1948, wird verordnet:

Die Dampfkesselverordnung, BGBl. Nr. 83/
1948, in der Fassung der Verordnungen BGBl.
Nr. 80/1952, BGBl. Nr. 94/1957 und BGBl.
Nr. 161/1960, wird abgeändert wie folgt:

1. Der Abs. 1 des § 74 hat zu lauten:

„(1) Für die von Dampfkesselprüfungskommis-
sären oder Organen der Eisenbahnbehörde vor-
genommenen Untersuchungen sind nachstehende
Gebühren zu entrichten:

A. Für Dampfkessel

a) Die Gebühr besteht aus einer Grundgebühr
und einem Heizflächenzuschlag.

Die Grundgebühr beträgt bei einer

Der Heizflächenzuschlag beträgt S 1'50 je
Quadratmeter.

Bruchteile des Heizflächenausmaßes sind nicht
zu berücksichtigen.

Diese Gebühren sind für die Bauprüfung
(Überprüfung), für die erste Erprobung, für die
Betriebsprüfung sowie für jede wiederkehrende
Untersuchung gemäß § 45 zu entrichten. Für jede
Erprobung gemäß § 39 Abs. 1 lit. a bis e und
für jede außerordentliche Untersuchung gelten
die gleichen Gebühren.

b) Für die Ermittlung der Gebühren bei elek-
trisch beheizten Dampfkesseln sowie bei Dampf-
kesseln feuerloser Lokomotiven, bei Dampfspei-
chern und elektrisch beheizten Heißwasserkesseln
hat als „Heizfläche" jene Zahl zu gelten, die sich
errechnet:

α) bei elektrisch beheizten Dampfkesseln nach
der Formel kW : 25, worin kW die höchste
elektrische Leistung in Kilowatt bedeutet,
oder, wenn diese Leistung nicht bekannt ist,
nach der Formel D : 30, worin D die
höchste stündliche Dampfleistung des Kes-
sels in Kilogramm bedeutet;
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ß) bei Dampfkesseln feuerloser Lokomotiven,
bei Dampfspeichern sowie bei elektrisch
beheizten Heißwasserkesseln nach der For-
mel J : 200, worin J den Gesamtinhalt des
Kessels oder Speichers (ohne Dom u. dgl.)
in Litern bedeutet.

c) Für jede Bauprüfung (Überprüfung), für die
erste und für jede wiederkehrende Erprobung
gemäß § 39 Abs. 1 lit. a bis c, ferner für jede
wiederkehrende Untersuchung gemäß § 45 und
für jede außerordentliche Untersuchung sind zu
entrichten:

B. Für Dampfgefäße und Druckbehälter der
Gruppe I

Für die Bauprüfung (Überprüfung), die erste
Erprobung (§§ 38 und 55), die Betriebsprüfung
und für jede wiederkehrende Untersuchung
(§§ 45 und 56) ist zu entrichten:

a) eine Grundgebühr ohne Unter-
schied der Gefäßgröße von S 180'—

b) eine Gebühr von S 20'—

für jedes Quadratmeter des auf ganze Quadrat-
meter abgerundeten Produktes aus den zwei
größten, aufeinander senkrechten Abmessungen
des Gefäßes.

Bei der Abrundung auf ganze Quadratmeter
sind Bruchteile bis 0'5 m2 nicht zu berücksichti-
gen, Bruchteile über 0'5 m2 als volles Quadrat-
meter zu rechnen, jedoch ist in jedem Falle die
Gebühr für mindestens ein Quadratmeter voll
zu entrichten. Bei der Ermittlung der Abmes-
sungen sind Drehzapfen, Verbindungs- und Aus-
rüstungsstutzen, u. dgl. nicht zu berücksichtigen.

Für jede Erprobung gemäß § 39 Abs. 1 lit. a
bis e und für jede außerordentliche Untersuchung
gelten die gleichen Gebühren.

C. Für Druckbehälter der Gruppe II (Versand-
behälter)

Für jede Bauprüfung und jede Druckprobe
(§§ 55 und 57):

a) ohne Rücksicht auf die Anzahl
flaschenartiger Behälter eine
Grundgebühr von S 200'—

b) für jeden solchen Behälter eine
Gebühr von S 3'—.

Für Rollfässer und Fahrzeugbehälter sind die
Gebühren wie für Druckbehälter der Gruppe I,
für Treibgasbehälter von Kraftfahrzeugen wie
für Druckbehälter der Gruppe II zu entrichten."

2. Der Abs. 1 des § 75 hat zu lauten:

„(1) Vor Beginn der Prüfung sind
vom Prüfungswerber folgende Ge-
bühren zu entrichten:

a) Dampfkesselwärter S 60'—,
b) Dampfmaschinen- und Moto-

renwärter, Lokomotivführer,
Schiffsdampfmaschinen- und
Schiffsmotorenwärter S 100'—."

Kotzina Schmitz

1 8 8 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 31. Mai 1967 über den Geltungs-
bereich des Protokolls vom 11. Dezember
1946 sowie der durch dieses Protokoll abge-
änderten Abkommen, Übereinkommen und

Protokolle betreffend die Suchtgifte

Nach Mitteilung des Generalsekretariates der
Vereinten Nationen hat Rumänien das Protokoll
vom 11. Dezember 1946, betreffend die Abände-
rung der im Haag am 23. Jänner 1912, in Genf
am 11. Feber 1925, am 19. Feber 1925 und
am 13. Juli 1931, in Bangkok am 27. Novem-
ber 1931 und in Genf am 26. Juni 1936, be-
treffend die Suchtgifte abgeschlossenen Abkom-
men, Übereinkommen und Protokolle (BGBl.
Nr. 179/1950, letzte Kundmachung über den
Geltungsbereich BGBl. Nr. 228/1959) angenom-
men.

Ferner haben
1. zum Internationalen Opiumabkommen

vom 23. Jänner 1912 (Haager Opiumabkommen,
BGBl. Nr. 361/1921 in der Fassung des vor-
erwähnten Protokolls, letzte Kundmachung
über den Geltungsbereich BGBl. Nr. 135/1959)
Cypern, Jamaika, Kamerun, Kongo (Brazzaville),
Kongo (Léopoldville), Malawi, Malta, Niger,
Nigeria, die Philippinen, Rwanda, Senegal, Sierra
Leone, Trinidad und Tobago sowie die Zentral-
afrikanische Republik erklärt, sich an dieses Ab-
kommen auch nach Erlangung der Unabhängig-
keit gebunden zu erachten;

2. zur Internationalen Opiumkonvention vom
19. Feber 1925 (Genfer Opiumkonvention,
BGBl. Nr. 244/1928, in der Fassung des vor-
erwähnten Protokolls, letzte Kundmachung über
den Geltungsbereich BGBl. Nr. 135/1959)

a) Algerien, Obervolta sowie Uganda ihren
Beitritt notifiziert und

b) Dahomey, die Elfenbeinküste, Jamaika,
Kamerun, Kongo (Brazzaville), Kongo
(Léopoldville), Malawi, Niger, Nigeria,
Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Trinidad
und Tobago, Togo sowie die Zentralafri-
kanische Republik erklärt, sich an dieses
Abkommen auch nach Erlangung der Un-
abhängigkeit gebunden zu erachten;
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3. zum Abkommen zur Beschränkung der
Herstellung und zur Regelung der Verteilung der
Betäubungsmittel vom 13. Juli 1931 (BGBl.
Nr. 198/1934 II, in der Fassung des vorerwähn-
ten Protokolls, letzte Kundmachung über den
Geltungsbereich BGBl. Nr. 135/1959)

a) Algerien, Obervolta, Tanganjika und Sansi-
bar sowie Uganda ihren Beitritt notifiziert
und

b) Dahomey, die Elfenbeinküste, Guinea,
Jamaika, Kamerun, Kongo (Brazzaville),
Kongo (Léopoldville), Malawi, Niger,
Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Trinidad
und Tobago, Togo sowie die Zentralafri-
kanische Republik erklärt, sich an dieses
Abkommen auch nach Erlangung der Un-
abhängigkeit gebunden zu erachten;

4. zum Übereinkommen zur Unterdrückung
des unerlaubten Handels mit Suchtgiften vom
26. Juni 1936 (BGBl. Nr. 178/1950, in der Fas-
sung des vorerwähnten Protokolls, letzte Kund-
machung über den Geltungsbereich BGBl.
Nr. 208/1961) die Elfenbeinküste, Kamerun,
Liechtenstein und Malawi ihren Beitritt notifi-
ziert.

Die Niederlande haben das letztgenannte
Übereinkommen gemäß Art. 24 Abs. 1 und
Art. 18 Abs. 3 für das Gebiet des König-
reiches in Europa und die Gebiete von Surinam
und der Niederländischen Antillen mit Wirkung
vom 14. Dezember 1966 gekündigt.

Klaus

1 8 9 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 2. Juni 1967 über die Ausdeh-
nung des Geltungsbereiches des Protokolls
vom 19. November 1948, betreffend die
Einbeziehung von Suchtgiften in die inter-
nationale Kontrolle, welche nicht in den Be-
reich des Übereinkommens vom 13. Juli 1931
zur Beschränkung der Herstellung und Rege-
lung der Verteilung von Suchtgiften, in der
durch das in Lake Success am 11. Dezember
1946 unterzeichnete Protokoll abgeänderten

Fassung fallen

Nach Mitteilung des Generalsekretariates der
Vereinten Nationen haben folgende weitere
Staaten das Protokoll vom 19. November 1948,
betreffend die Einbeziehung von Suchtgiften in
die internationale Kontrolle, welche nicht in den
Bereich des Übereinkommens vom 13. Juli 1931
zur Beschränkung der Herstellung und Regelung
der Verteilung von Suchtgiften, in der durch das
in Lake Success am 11. Dezember 1946 unter-
zeichnete Protokoll abgeänderten Fassung, fallen
(BGBl. Nr. 180/1950, letzte Kundmachung be-
treffend den Geltungsbereich BGBl. Nr. 80/
1960), angenommen:

Ecuador, Kuba, Liechtenstein, Nicaragua,
Obervolta, Rumänien, Uganda, die Vereinigte
Republik Tanganjika und Sansibar.

Ferner haben folgende Staaten erklärt, sich an
dieses Protokoll gebunden zu erachten, dessen
Geltung bereits vor Erlangung der Unabhängig-
keit auf das Gebiet dieser Staaten ausgedehnt
worden war:

Dahomey, Elfenbeinküste, Jamaika, Kamerun,
Kongo (Brazzaville), Kongo (Léopoldville),
Malawi, Niger, Nigeria, Rwanda, Senegal, Sierra
Leone, Togo, Trinidad und Tobago, Zentral-
afrikanische Republik.

Klaus

190 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 6. Juni 1967, betreffend die Aus-
dehnung des Geltungsbereiches des Überein-
kommens über das auf Unterhaltsverpflich-
tungen gegenüber Kindern anzuwendende
Recht auf das gesamte Hoheitsgebiet der

Französischen Republik

Nach Mitteilung der Niederländischen Regie-
rung hat die Französische Regierung beschlossen,
den territorialen Geltungsbereich des Überein-
kommens über das auf Unterhaltsverpflichtungen
gegenüber Kindern anzuwendende Recht (BGBl.
Nr. 293/1961, letzte Kundmachung des Geltungs-
bereiches BGBl. Nr. 38/1965), welches seit 1. Juli
1963 für das Mutterland in Kraft steht (BGBl.
Nr. 152/1963). auf das gesamte übrige Hoheits-
gebiet der Französischen Republik auszudehnen.

Diese Ausdehnung des Geltungsbereiches ist
gemäß Art. 9 Abs. 3 des Übereinkommens am
1. Dezember 1966 in Kraft getreten.

Klaus

1 9 1 . Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 7. Juni 1967 über die Aufnahme
weiterer Staaten in die Organisation der

Vereinten Nationen

Seit der Kundmachung des Bundeskanzler-
amtes vom 3. April 1964, BGBl. Nr. 70/1964,
sind nachstehende Staaten zum jeweils angeführ-
ten Zeitpunkt Mitglieder der Vereinten Nationen
geworden:

Barbados (9. Dezember 1966), Botswana
(17. Oktober 1966), Gambia (21. September
1965), Guayana (20. September 1966), Lesotho
(17. Oktober 1966), Malawi (1. Dezember 1964),
Malediven (21. September 1965), Malta (1. De-
zember 1964), Sambia (1. Dezember 1964), Singa-
pur (21. September 1965).

Klaus
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1 9 2 . Notenwechsel zwischen der Österreichischen Bundesregierung einerseits und der
Regierung des Vereinigten Königreiches von Großbritannien und Nordirland sowie der
Regierung Neuseelands andererseits betreffend den Commonwealth Kriegsfriedhof in

Klagenfurt

(Übersetzung)
BRITISCHE BOTSCHAFT

WIEN

9. März 1967

Exzellenz,

Ich habe die Ehre, Eure Exzellenz davon in
Kenntnis zu setzen, daß die Regierung des Ver-
einigten Königreiches von Großbritannien und
Nordirland und die Regierung Neuseelands den
Wunsch haben, ein Abkommen mit der Öster-
reichischen Bundesregierung über den Status des
Commonwealth Kriegsfriedhofes in Klagenfurt,
Kärnten, abzuschließen.

2. Deshalb habe ich nunmehr die Ehre, ein
Abkommen zwischen der Regierung des Ver-
einigten Königreiches, die im eigenen Namen
und im Namen der Regierung Neuseelands auf-
tritt, und der Österreichischen Bundesregierung,
nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen
vorzuschlagen:

(i) Die Regierung des Vereinigten Königreiches
von Großbritannien und Nordirland und die
Regierung Neuseelands geben der Österreichischen
Bundesregierung bekannt, daß die Kriegsgräber-
kommission des Commonwealth (Common-
wealth War Graves Commission) die einzige
Organisation ist, die von ihnen zur Obsorge für
den Commonwealth Kriegsfriedhof in Klagen-
furt, Kärnten, ermächtigt wurde.

(ii) Die Österreichische Bundesregierung an-
erkennt die Zuständigkeit der Kriegsgräberkom-
mission des Commonwealth zur Erledigung der
ihr gemäß Ziffer (i) dieses Abkommens übertra-
genen Aufgabe im Sinne des Artikels 19 Ziffer 2
des Staatsvertrages vom 15. Mai 1955 betreffend
die Wiederherstellung eines unabhängigen und
demokratischen Österreich, zwischen der Union
der Sozialistischen Sowjetrepubliken, dem Ver-
einigten Königreich von Großbritannien und
Nordirland, den Vereinigten Staaten von Ame-
rika und Frankreich einerseits und Österreich
andererseits.

(iii) Die Österreichische Bundesregierung räumt
der Kriegsgräberkommission des Commonwealth
den dauernden kostenfreien Gebrauch der bun-
deseigenen Liegenschaft Nr. 207/3 Einlage-
zahl 1472, Katastralgemeinde Waidmannsdorf,
Gerichtsbezirk Klagenfurt, Kärnten, auf der der
Commonwealth Kriegsfriedhof liegt, auf die
Dauer des Bestandes dieses Friedhofes und für
Friedhofszwecke ein. Ein Lageplan, der die Gren-
zen der Liegenschaft beschreibt, ist dieser Note
angeschlossen.



45. Stück — Ausgegeben am 21. Juni 1967 — Nr. 192 1235

(iv) Die österreichischen Behörden werden die
Kriegsgräberkommission des Commonwealth un-
verzüglich auf diplomatischem Wege unter-
richten, falls ein Antrag von Angehörigen der
Bestatteten zwecks Exhumierung aus den Grä-
bern des Commonwealth Kriegsfriedhofes in
Klagenfurt gestellt werden sollte.

3. Wenn die vorstehenden Bestimmungen für
die Österreichische Bundesregierung annehmbar
sind, habe ich die Ehre vorzuschlagen, daß die
vorliegende Note und die entsprechende Antwort
Eurer Exzellenz als ein Abkommen zwischen der
Regierung des Vereinigten Königreiches von
Großbritannien und Nordirland und der Regie-
rung Neuseelands einerseits und der Österreichi-
schen Bundesregierung andererseits betrachtet
wird, das unverzüglich in Kraft tritt.

Ich benütze diese Gelegenheit, um Eurer Ex-
zellenz die Versicherung meiner ausgezeichneten
Hochachtung zu erneuern.

John Pilcher m. p.

Außerordentlicher und bevollmächtigter
Botschafter

Seiner Exzellenz,
dem Bundesminister für
Auswärtige Angelegenheiten,
Dr. Lujo Toncic-Sorinj,
Wien
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BUNDESMINISTERIUM FÜR
AUSWÄRTIGE ANGELEGENHEITEN

Wien, am 9. März 1967

Exzellenz!

Ich beehre mich, den Erhalt Ihrer Note vom
9. März 1967 zu bestätigen, die in deutscher
Übersetzung folgenden Wortlaut hat:

„Ich habe die Ehre, Eure Exzellenz davon in
Kenntnis zu setzen, daß die Regierung des Ver-
einigten Königreiches von Großbritannien und
Nordirland und die Regierung Neuseelands den
Wunsch haben, ein Abkommen mit der Öster-
reichischen Bundesregierung über den Status des
Commonwealth Kriegsfriedhofes in Klagenfurt,
Kärnten, abzuschließen.

2. Deshalb habe ich nunmehr die Ehre, ein
Abkommen zwischen der Regierung des Ver-
einigten Königreiches, die im eigenen Namen
und im Namen der Regierung Neuseelands auf-
tritt, und der Österreichischen Bundesregierung,
nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen
vorzuschlagen:

(i) Die Regierung des Vereinigten Königreiches
von Großbritannien und Nordirland und die
Regierung Neuseelands geben der Österreichischen
Bundesregierung bekannt, daß die Kriegsgräber-
kommission des Commonwealth (Common-
wealth War Graves Commission) die einzige
Organisation ist, die von ihnen zur Obsorge für
den Commonwealth Kriegsfriedhof in Klagen-
furt, Kärnten, ermächtigt wurde.

(ii) Die Österreichische Bundesregierung an-
erkennt die Zuständigkeit der Kriegsgräberkom-
mission des Commonwealth zur Erledigung der
ihr gemäß Ziffer (i) dieses Abkommens übertra-
genen Aufgabe im Sinne des Artikels 19 Ziffer 2
des Staatsvertrages vom 15. Mai 1955 betreffend
die Wiederherstellung eines unabhängigen und
demokratischen Österreich, zwischen der Union
der Sozialistischen Sowjetrepubliken, dem Ver-
einigten Königreich von Großbritannien und
Nordirland, den Vereinigten Staaten von Ame-
rika und Frankreich einerseits und Österreich
andererseits.

(iii) Die Österreichische Bundesregierung räumt
der Kriegsgräberkommission des Commonwealth
den dauernden kostenfreien Gebrauch der bun-
deseigenen Liegenschaft Nr. 207/3 Einlage-

zahl 1472, Katastralgemeinde Waidmannsdorf,
Gerichtsbezirk Klagenfurt, Kärnten, auf der der
Commonwealth Kriegsfriedhof liegt, auf die
Dauer des Bestandes dieses Friedhofes und für
Friedhofszwecke ein. Ein Lageplan, der die Gren-
zen der Liegenschaft beschreibt, ist dieser Note
angeschlossen.

(iv) Die österreichischen Behörden werden die
Kriegsgräberkommission des Commonwealth un-
verzüglich auf diplomatischem Wege unter-
richten, falls ein Antrag von Angehörigen der
Bestatteten zwecks Exhumierung aus den Grä-
bern des Commonwealth Kriegsfriedhofes in
Klagenfurt gestellt werden sollte.

3. Wenn die vorstehenden Bestimmungen für
die Österreichische Bundesregierung annehmbar
sind, habe ich die Ehre vorzuschlagen, daß die
vorliegende Note und die entsprechende Antwort
Eurer Exzellenz als ein Abkommen zwischen der
Regierung des Vereinigten Königreiches von
Großbritannien und Nordirland und der Regie-
rung Neuseelands einerseits und der Österreichi-
schen Bundesregierung andererseits betrachtet
wird, das unverzüglich in Kraft tritt."

Ich beehre mich, Eurer Exzellenz hiezu mitzu-
teilen, daß die Bundesregierung der Republik
Österreich mit den Vorschlägen der Regierung
des Vereinigten Königreiches von Großbritannien
und Nordirland und der Regierung Neuseelands
einverstanden ist, daß Ihre Note und diese Ant-
wortnote ein Abkommen zwischen der Bundes-
regierung der Republik Österreich einerseits und
der Regierung des Vereinigten Königreiches von
Großbritannien und Nordirland und der Regie-
rung Neuseelands andererseits, betreffend den
Status des Commonwealth Kriegsfriedhofes in
Klagenfurt, Kärnten, bilden sollen.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck
meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Dr. Toncic-Sorinj m. p.

Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten

Seiner Exzellenz,
dem Botschafter des Vereinigten
Königreiches von Großbritannien
und Nordirland,
Sir John Arthur Pilcher, C. M. G.,
Wien

Das im vorliegenden Notenwechsel enthaltene Abkommen ist gemäß seiner Z. 3 am
9. März 1967 in Kraft getreten.

Klaus
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